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BUNdESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A- 1045 Wien· Postfach 107 

An das 
Präsidium des 
Na ti onal ra tes 
Parlament 

1017 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

ßt:tl iill GE'''''-rZENTWU 
Zr. .......... " .......... �.� ......... GE/19_� 
Datum: 2 2. DEZ. 1993 

Verteilt 22.::..13.2.J. .. 4 ......... .. 
Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Sp 838/93/Dr. Mi/RM 
Dr. Miklau 

E1§l1'Pl!wurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das 
Landarbei tsgesetz 1984 geändert wird. 

Bitte Durchwahl beachten Datum 

Tel. 501 05/ 4284 14. 12. 1993 
Fax 502 00/ 3588 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen 25 Ausfertigungen unse

rer an das Bundesmi ni s teri um für Arbei t und Sozi al es abgegebenen 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land

arbeitsgesetz 1984 geändert wird zur gefälligen Kenntnisnahme und 

Verwendun g. 

Beilagen 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generalsekretär: 

Telex 111871 BUKA Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 

14/SN-425/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN \VIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A- 1 045 Wien . Postfach 1 0 7 
An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

52. 335/11-A/93 
12.10.1993 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Sp 838/93/Dr.Mi/RM 
Dr. Miklau 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird. 

Bitte Durchwahl beachten 

Tel. 501 Cf)/ 4284 
Fax fiJ2 00/ 3 5 8 8 

Datum 

14. 12.93 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erlaubt sich 

zu dem mi t Zl. 52. 335/11-A/93 übermi ttel ten Entwurf eines Bun

desgesetzes, mi t dem das Landarbei tsgesetz geändert wird, fol

gende Stellungnahme abzugeben: 

Das innerhalb des Bereiches der gewerblichen Wirtschaft 

durchgeführte Begutachtungsverfahren hat ergeben, daß die Be

lange der gewerblichen Wirtschaft vom Landarbeitsgesetz nur am 

Rande berührt werden. Dennoch wurde der Entwurf vor allem in 

der Richtung geprüft, ob nicht Bestimmungen enthalten sind, die 

für andere ähnlich gelagerte Gesetze, welche in der Folge die 

Belange der gewerblichen Wirtschaft betreffen können, präjudi

ziell sein könnten. 

Eine solche abweichende Regelung findet sich in Z. 20 (§ 

210 Abs. 4 und § 211 libs. 2) des Entwurfes. Dort ist eine Frist 

von zwei Wochen für die Einbringung einer Künd2 gungsanfech

tungsklage vorgesehen, wogegen in den entsprechenden §§ 105 bis 

107 ArbVG nur ei ne einwöchi ge Frist verankert ist. Di e in den 
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Erläuternden Bemerkungen gegebenen Begründungen für die längere 

Frist zur Einbringung einer Kündi gungsanfechtungsklage überzeu

gen nicht. Wir vertreten daher die Meinun� daß dann, wenn eine 

Vereinheitlichung der Rechtsmaterien angestrebt werden sollte, 

auch die Bestimmungen des ArbVG in das Landarbeitsgesetz zu 

übernehmen wären. Die Frist für die Einbringung einer Kündi

gungsanfechtungsklage wäre daher in Übereinstimmung mi t dem 

ArbVG mit einer Woche festzusetzen. 

Zu § 190 Abs. 1 Z. 16 bemerken wir, daß das Landarbei tsge

setz eine Zentralbetriebsratsumlage in der Höhe von 25 % der 

Betriebsratsumlage vorsieht. Da das ArbVG die Höhe der Zentral

betriebsratsumlage mit 10 % der Betriebsratsumlage limitiert, 

soll te auch hi er im Sinne einer Gesetzesvereinhei tlichung die 

Bestimmung des ArbVG übernommen werden. 

Die in § 39 a Abs. 4 Z. 4 des Entwurfes vorgesehene Bes

serstellung von Dienstnehmern, die einem Übergang des Dienst

verhältnisses innerhalb einer bestimmten Frist widersprechen 

können, um damit den Übergang des Dienstverhältnisses zu ver

hindern, ist branchenbedingt sicherlich nicht erforderlich. Im 

Sinne der schon angesprochenen Vereinheitlichung sollte auch 

hier die für den Bereich des AVRAG geltende Bestimmung des Wi

derspruchsrechtes normiert werden. 

Wunschgemäß werden wir 25 Ausfertigungen unserer Stellung

nahme dem Präsidium des Nationalrates übermitteln. 

NDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIR

.

RTS�AFT 
Präsident: Der �ralsekretär: 

� / !  '\

--t---. 
Leopold Maderthane.r: Stummvoll 
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